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Kleine Anfrage 2085 
 
der Abgeordneten Enxhi Seli-Zacharias   AfD 
 
 
Welche Kosten verursachen die Unterbringungseinrichtungen des Landes NRW für 
Asylsuchende? 
 
 
Wie aus dem „letter of intent“ zwischen der Bezirksregierung Münster und dem Hotel van der 
Valk in Gladbeck hervorgeht, ist die Landesregierung bereit, hohe finanzielle Zusagen im 
Rahmen der Unterbringung von Asylsuchenden einzugehen.  
 
So stehen für die geplante ZUE Gladbeck im Hotel van der Valk monatliche Kosten in Höhe 
von ca. 1 Mio. Euro im Raum. Mit dieser Summe sollen 620 (gem. letter of intent) bzw. 1.112 
(gem. Bebauungsplan) Personen untergebracht werden. Sollte letztere Zahl den Tatsachen 
entsprechen, würde sich die Gesamtsumme allein schon durch die Verpflegungspauschale 
von 16 Euro je Person und Tag weiter erhöhen.  
 
Zur Bewertung und Einordnung dieser hohen finanziellen Aufwendungen ist es erforderlich, 
die Kosten für den Betrieb inkl. der Betreuung und Versorgung der untergebrachten Personen 
in den bereits bestehenden Landesunterkünfte in den Blick zu nehmen. Im Haushaltsplan des 
Landes NRW verteilen sich die Kosten recht unübersichtlich auf mehrere Haushaltstitel. Daher 
wäre es hilfreich eine Zusammenstellung aller jeweiligen Kosten für die Landeseinrichtungen 
zu erhalten. 
 
Aktuell verfügt das Land NRW über 5 Erstaufnahmeeinrichtungen (EAE), 28 Zentrale 
Unterbringungseinrichtungen (ZUE) und 12 Notunterkünfte (NU). Mit Stand vom 31.03.2023 
waren dort insgesamt 24.006 Personen untergebracht. Die aktive Kapazität aller Einrichtungen 
liegt bei 29.972 Personen. Daraus ergibt sich eine Auslastung von ca. 80 %.1 
 
 
Ich frage daher die Landesregierung: 
 
1. Mit welchen Kosten kalkuliert die Landesregierung aktuell im Haushaltsjahr 2023 für den 

Betrieb der 5 EAE, 28 ZUE und 12 NU, inkl. der Betreuung und Versorgung der dort 
untergebrachten Personen? (Bitte differenziert nach Kostenart und Unterkunft listen) 

 
2. Welche monatlichen Kosten fallen insbesondere für Miete und Pacht, 

Zusatzdienstleistungen sowie für die Nebenkosten an? (Bitte differenziert nach 
Kostenart und Unterkunft listen) 
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3. Welche Kosten fallen pro Person für die Verpflegung der in den Landesunterkünften 
untergebrachten Personen an? (Bitte differenziert nach Unterkünften die Gesamtkosten 
sowie die kalkulierten Kosten pro Person und Tag angeben) 

 
4. Welche Einrichtungen befinden sich im Besitz des Landes NRW? (Bitte auch den 

jeweiligen Kaufpreis und das Kaufdatum angeben) 
 
5. Welche Einrichtungen werden auf Miet- bzw. Pachtbasis genutzt? (Bitte jeweils den 

Vermieter bzw. Verpächter sowie den Miet- bzw. Pachtbeginn sowie die Vertragslaufzeit 
angeben) 

 
 

 
 
Enxhi Seli-Zacharias    

 


